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Zweiundzwanzigste Satzung zur Änderung  
der Prüfungsordnung für den Studiengang  

Master of Science (M.Sc.) 
 

Aufgrund von § 34 Absatz 1 und § 19  Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über die Hochschulen in Ba-
den-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der Senat der Albert-Ludwigs-
Universität in seiner Sitzung am 29. Februar 2012 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für 
den Studiengang Master of Science (M.Sc.) vom 19. August 2005 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 36, 
Nr. 46, S. 269–293), zuletzt geändert am 2. September 2011 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 42, 
Nr. 86, S. 582–586), beschlossen. 

 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 14. Mai 2012 erteilt. 

 

 

Artikel 1 

1. Vor der Angabe „A. Allgemeine Bestimmungen“ wird folgende Inhaltsübersicht eingefügt: 

„Inhalt 

A.  Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  Profil des Studiengangs, Graduierung 
§ 2  Zugangsvoraussetzungen  
§ 3  Aufbau des Studiengangs 
§ 4  Englischsprachige Masterstudiengänge 
§ 5  Lehrveranstaltungen und Prüfungen auf Englisch 
§ 6  Berufspraktikum 
§ 7  Studienberatung  
§ 8  Fachspezifische Bestimmungen 
§ 9  Fachprüfungsausschuss 
§ 10  Prüfer und Prüferinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen 
§ 11  Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

B.  Die Prüfungen im M.Sc.-Studiengang 

§ 12  Die Masterprüfung 
§ 13  Studienleistungen 
§ 14  Studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 14a Nachteilsausgleich 
§ 15  Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 16  Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
§ 17  Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 17a Schriftliche Prüfungen im Antwortwahlverfahren 
§ 17b Virtuelle Studien- und Prüfungsleistungen unter Einsatz der neuen Medien 
§ 18  Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 19  Zulassung und Meldung zur Masterarbeit 
§ 20  Die Masterarbeit 
§ 21  Bewertung der Masterprüfung 
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§ 22  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungsleistungen 
§ 23  Endgültiges Nichtbestehen 
§ 24  Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 
§ 25  Wiederholung von Masterarbeit/Präsentation/Kolloquium/sonstiger Zusatzleistung 
§ 26  Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 

C.  Schlussbestimmungen  

§ 27  Schutzfristen 
§ 28  Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 29  Ungültigkeit 
§ 30  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 31  Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

Anhang zur Prüfungsordnung für den Studiengang Master of Science (M.Sc.) 

Besondere Bestimmungen für Masterstudiengänge in Kooperation mit anderen Universitäten  

§ 1 Masterstudiengänge in Kooperation mit anderen Universitäten 
§ 2 Die Masterprüfung 
§ 3 Voraussetzungen für die Graduierung 
§ 4 Zeugnis und Urkunde 

Anlage A. Fächerkatalog gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung für den Studiengang Master 
of Science (M.Sc.) 

Anlage B. Fachspezifische Bestimmungen für die Prüfungsordnung Master of Science (M.Sc.) 

Angewandte Informatik 
Bioinformatik und Systembiologie 
Biologie 
Chemie 
Crystalline Materials 
Economics 
Environmental Governance 
Forest Ecology and Management 
Forstwissenschaft 
Forstwissenschaften/Forest Sciences 
Geographie des Globalen Wandels 
Geology 
Hydrologie 
Informatik 
Klinische Psychologie, Neuro- und Rehabilitationswissenschaften 
Kognitionspsychologie, Lernen und Arbeiten 
Master Online Intelligente Eingebettete Mikrosysteme 
Mathematik 
Microsystems Engineering 
Mikrosystemtechnik 
Molekulare Medizin 
Physik 
Renewable Energy Management 
Umweltwissenschaften/Environmental Sciences 
Volkwirtschaftslehre“ 

 

2. § 9 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

 

3. § 10 und § 11 werden wie folgt neugefasst: 

„§ 10  Prüfer und Prüferinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen 

(1) Prüfer/Prüferinnen können nur Personen sein, die prüfungsberechtigt sind. Prüfungsberechtigt 
sind Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen, Privatdozenten/Privatdozentinnen und akademische 
Mitarbeiter/akademische Mitarbeiterinnen, denen die Prüfungsbefugnis übertragen wurde. Die Beisit-
zer/Beisitzerinnen müssen sachkundige Personen sein, die mindestens einen Masterabschluss in 
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dem Fach erworben haben, zu dem das jeweilige Prüfungsgebiet gehört, oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 

(2) Der Fachprüfungsausschuss bestellt die Prüfer/Prüferinnen und die Beisitzer/Beisitzerinnen. Er 
kann die Bestellung der Prüfer/Prüferinnen dem/der Vorsitzenden übertragen. Die Bestellung der 
Beisitzer/Beisitzerinnen kann an die jeweiligen Prüfer/Prüferinnen delegiert werden. 

(3) Soweit Prüfungsleistungen studienbegleitend in Verbindung mit einzelnen Lehrveranstaltungen 
erbracht werden, ist vorbehaltlich der Regelungen in Absatz 1 Prüfer/Prüferin der Leiter/die Leiterin 
der jeweiligen Lehrveranstaltung. 

(4) Die Prüfer/Prüferinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende des 
Fachprüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 

§ 11  Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die im gleichen oder in einem anderen Studi-
engang an einer anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, werden anerkannt, es sei denn, sie sind nicht gleichwertig. Für Studi-
enzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in einem anderen Studiengang an der Albert-
Ludwigs-Universität erbracht wurden, gilt Satz 1 entsprechend.  

(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen werden auch durch die erfolgreiche Teilnahme 
an einer entsprechenden staatlich anerkannten Fernstudieneinheit nachgewiesen, soweit diese 
Fernstudieneinheit dem entsprechenden Lehrangebot des Präsenzstudiums inhaltlich gleichwertig 
ist.  

(3) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer ausländischen Hochschule er-
bracht wurden, werden anerkannt, es sei denn, sie sind nicht gleichwertig. 

(4) Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn die Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in 
Inhalt, Umfang und Anforderungen denjenigen des betreffenden Fachs im Masterstudiengang an der 
Albert-Ludwigs-Universität im Wesentlichen entsprechen. Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit 
ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzu-
nehmen. Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hoch-
schulen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusmini-
sterkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Bei Zweifeln an der Gleichwertig-
keit kann die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(5) Bei Gleichwertigkeit im Sinne von Absatz 4 Satz 1 und 2 werden auf Antrag des/der Studieren-
den auch am Sprachlehrinstitut der Albert-Ludwigs-Universität erfolgreich absolvierte Sprachkurse 
anerkannt. 

(6) Die Anerkennung von Teilen der Masterprüfung soll versagt werden, wenn zum Zeitpunkt der 
Anrechnung im betreffenden Fach des Masterstudiengangs mehr als zwei Drittel der studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen oder mehr als zwei Drittel der erforderlichen ECTS-Punkte anerkannt 
werden sollen.  

(7) Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens die 
Hälfte des vorgeschriebenen Hochschulstudiums ersetzen. 

(8) Über die Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen entscheidet der 
Fachprüfungsausschuss, in Zweifelsfällen nach Anhörung des/der zuständigen prüfungsberechtigten 
Fachvertreters/Fachvertreterin. 

(9) Die für die Anerkennung erforderlichen Nachweise sind von dem/der Studierenden spätestens 
bis zum Ende des auf die Immatrikulation in dem gewählten Fach des Masterstudiengangs an der 
Albert-Ludwigs-Universität folgenden Semesters beziehungsweise bis zum Ende des auf den Erwerb 
der betreffenden Studien- und Prüfungsleistungen folgenden Semesters beim Fachprüfungsaus-
schuss einzureichen. Bei Zeugnissen und sonstigen Nachweisen die nicht in deutscher, englischer 
oder französischer Sprache ausgestellt sind, kann die Vorlage einer beglaubigten Übersetzung in 
deutscher Sprache verlangt werden. 

(10) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die Notensysteme 
übereinstimmen, zu übernehmen und nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung in die Berechnung der 
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Modulnoten und der Gesamtnote einzubeziehen. Stimmen die Notensysteme nicht überein, wird 
durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses für die anerkannte Prüfungs-
leistung unter Zugrundelegung der Bewertungsstufen nach § 19 Absatz 1 eine Note festgesetzt und 
nach Satz 1 verfahren. Ist aufgrund der Verschiedenartigkeit der Notensysteme eine Notenfestset-
zung gemäß Satz 2 nicht möglich, wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen; eine Einbeziehung 
in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote erfolgt nicht. Für die Zuordnung von ECTS-
Punkten gelten Satz 1 und 2 entsprechend. Die anerkannten Studien- und Prüfungsleistungen wer-
den im Zeugnis und in der Leistungsübersicht als solche gekennzeichnet, wenn sie an einer anderen 
Hochschule erbracht worden sind. Über die Kennzeichnung von anerkannten Studien- und Prüfungs-
leistungen, die an der Albert-Ludwigs-Universität erbracht worden sind, entscheidet der Fachprü-
fungsausschuss. 

(11) Studienortwechsler/Studienortwechslerinnen und Quereinsteiger/Quereinsteigerinnen müssen 
im Rahmen des Anerkennungsverfahrens eine Erklärung darüber vorlegen, ob sie in dem Fach des 
Masterstudiengangs, für das sie die Einschreibung beantragen, eine studienbegleitende Prüfung  
oder die Masterprüfung einmal oder endgültig nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch verloren 
haben oder sich in einem laufenden Masterprüfungsverfahren befinden.“ 

 

4. § 14a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Prüfungsausschuss“ durch das Wort „Fachprüfungsausschuss“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Prüfungsausschusses“ durch das Wort „Fachprüfungsausschusses“ er-
setzt. 

 

5. In § 16 Absatz 3 werden die Wörter „in der Regel von“ durch das Wort „vor“ ersetzt, und nach der 
Angabe „§ 10“ wird die Angabe „Absatz 1 Satz 2“ eingefügt. 

 

6. In § 17a wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend.“ 

 

7. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 10 Absatz 2 Satz 1“ durch die Angabe „§ 10 Absatz 1 Satz 2“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Prüfungsausschusses“ durch das Wort „Fachprüfungsausschus-
ses“ ersetzt. 

c) Absatz 8 wird wie folgt neugefasst: 

„(8) Bei der Einreichung hat der Kandidat/die Kandidatin schriftlich zu versichern, dass 

1. er/sie die eingereichte Masterarbeit beziehungsweise bei einer Gruppenarbeit seinen/ihren ent-
sprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit selbständig verfasst hat, 

2. er/sie keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder 
sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Inhalte als solche kenntlich gemacht hat, 

3. die eingereichte Masterarbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand eines 
anderen Prüfungsverfahrens war oder ist und 

4. die elektronische Version der eingereichten Masterarbeit in Inhalt und Formatierung mit den auf 
Papier ausgedruckten Exemplaren übereinstimmt.“ 

d) In Absatz 9 Satz 1 wird die Angabe „§ 10 Absatz 2 Satz 1“ durch die Angabe „§ 10 Absatz 1 Satz 2“ 
ersetzt. 
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8. § 28 wird wie folgt neugefasst: 

„§ 28  Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Bleibt ein Studierender/eine Studierende der Prüfung fern oder absolviert die Prüfung nicht frist-
gemäß, gilt dies als Rücktritt von der Prüfung. 

(2) Ist ein Studierender/eine Studierende wegen Krankheit oder aus einem anderen wichtigen 
Grund gehindert, eine Prüfung fristgemäß abzulegen, wird der Rücktritt auf schriftlichen Antrag ge-
nehmigt. Der Antrag ist von dem/der Studierenden unter Angabe des Rücktrittsgrundes und Beifü-
gung geeigneter Nachweise unverzüglich beim Fachprüfungsausschuss zu stellen. Im Falle einer Er-
krankung ist dem Antrag ein ärztliches Attest, das die für die Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit nö-
tigen medizinischen Befundtatsachen enthält, beizufügen. In begründeten Fällen kann der Fachprü-
fungsausschuss die Vorlage eines ärztlichen Attests eines/einer durch ihn benannten Arztes/Ärztin 
verlangen. Die Genehmigung ist ausgeschlossen, wenn bis zum Eintritt der Prüfungsunfähigkeit be-
reits einzelne Prüfungsleistungen erbracht worden sind, aufgrund deren Ergebnissen die Prüfung 
insgesamt nicht mehr bestanden werden kann.  

(3) Wird der Rücktritt vom Fachprüfungsausschuss genehmigt, gilt die Prüfung als nicht unternom-
men. Wird der Rücktritt nicht genehmigt, gilt die studienbegleitende Prüfung als nicht bestanden und 
wird mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(4) Versucht ein Studierender/eine Studierende, das Ergebnis einer Prüfung oder einer Studienlei-
stung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder durch Einflussnahme auf 
einen Prüfer/eine Prüferin zu eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, wird die betreffende 
Prüfungsleistung oder Studienleistung mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) beziehungsweise als 
„nicht bestanden“ bewertet. Als Versuch gilt bei schriftlichen Prüfungen und Studienleistungen be-
reits der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel während und nach der Ausgabe der Prüfungsaufgaben. 

(5) Besteht der Verdacht des Mitsichführens unzulässiger Hilfsmittel, ist der/die Studierende ver-
pflichtet, an der Aufklärung mitzuwirken und die Hilfsmittel herauszugeben. Verweigert er/sie die 
Mitwirkung oder die Herausgabe trotz entsprechender Aufforderung, wird die Prüfung mit der Note 
„nicht ausreichend“ (5,0) beziehungsweise die Studienleistung als „nicht bestanden“ bewertet.  

(6) Stört ein Studierender/eine Studierende den ordnungsgemäßen Ablauf eines Prüfungstermins 
kann er/sie von dem/der jeweiligen Prüfer/Prüferin oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der 
Prüfung oder Studienleistung nach vorheriger Ermahnung ausgeschlossen werden. In diesem Fall 
wird die Prüfung mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) beziehungsweise die Studienleistung als 
„nicht bestanden“ bewertet. 

(7) In schwerwiegenden oder wiederholten Fällen gemäß Absatz 4 oder 6 kann der Fachprüfungs-
ausschuss den Studierenden/die Studierende von der Erbringung einzelner oder aller weiteren Stu-
dien- und Prüfungsleistungen ausschließen. In minder schweren Fällen kann die Note der Prüfungs-
leistung herabgesetzt oder von der Verhängung einer Sanktion abgesehen werden. 

(8) Stellt sich nachträglich heraus, dass die Voraussetzungen des Absatzes 4 vorlagen, soll die er-
gangene Prüfungsentscheidung vom Fachprüfungsausschuss zurückgenommen und die in Absatz 4 
Satz 1 genannte Maßnahme getroffen werden. Die Rücknahme ist ausgeschlossen, wenn seit Been-
digung der Prüfung mehr als fünf Jahre vergangen sind.“ 

 

9. § 30 wird wie folgt neugefasst: 

„§ 30  Einsicht in die Prüfungsakten  

Innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Bewertung von Studienleistungen und studien-
begleitenden Prüfungsleistungen, insbesondere der Masterarbeit und der zugehörigen mündlichen 
Prüfungsleistungen, wird dem/der Studierenden auf Antrag beim Prüfungsamt Einsicht in die ihn/sie 
betreffenden diesbezüglichen Prüfungsunterlagen gewährt.“ 
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10. In Anlage A wird der Fächerkatalog wie folgt neugefasst: 

„Fächerkatalog gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung für den Studiengang Master of 
Science (M.Sc.) 

  1. Angewandete Informatik 
  2. Bioinformatik und Systembiologie 
  3. Biologie 
  4. Chemie 
  5. Crystalline Materials 
  6. Economics 
  7. Environmental Governance 
  8. Forest Ecology and Management 
  9. Forstwissenschaft 
10. Forstwissenschaften/Forest Sciences 
11. Geographie des Globalen Wandels 
12. Geology 
13. Hydrologie 
14. Informatik 
15. Klinische Psychologie, Neuro- und Rehabilitationswissenschaften 
16. Kognitionspsychologie, Lernen und Arbeiten 
17. Master Online Intelligente Eingebettete Mikrosysteme 
18. Mathematik 
19. Microsystems Engineering 
20. Mikrosystemtechnik 
21. Molekulare Medizin 
22. Physik 
23. Renewable Energy Management 
24. Umweltwissenschaften/Environmental Sciences 
25. Volkswirtschaftslehre“ 

 

11. In Anlage B werden die fachspezifischen Bestimmungen für den Studiengang Master of Science 
Biologie wie folgt geändert: 

In § 9 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 10 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 10 Absatz 1 Satz 2“ er-
setzt. 

 

12. In Anlage B werden die fachspezifischen Bestimmungen für den Studiengang Master of Science in 
Economics wie folgt geändert: 

In § 2 Absatz 3 Satz 2, § 7 Absatz 2 Satz 2 und § 10 Satz 2 wird jeweils das Wort „Prüfungsaus-
schuss“ durch das Wort „Fachprüfungsausschuss“ ersetzt. 

 

13. In Anlage B werden nach den fachspezifischen Bestimmungen für den Studiengang Master of 
Science Forstwissenschaft die fachspezifischen Bestimmungen für den Studiengang Master of 
Science Forstwissenschaften/Forest Sciences eingefügt: 

 

„Forstwissenschaften/Forest Sciences 

 

§ 1 Profil des Studiengangs 

(1) Der Masterstudiengang Forstwissenschaften/Forest Sciences ist forschungsorientiert und konseku-
tiv.  

(2) Der Masterstudiengang Forstwissenschaften/Forest Sciences vermittelt eine vertiefte Ausbildung im 
Bereich der Forstwissenschaften. Das Spektrum reicht von grundlegenden Aspekten von Waldökosyste-
men in Mitteleuropa und weltweit über Waldnutzungsformen und -techniken sowie die Diversität und das 
Management von Tier- und Pflanzenpopulationen bis hin zur energetischen und stofflichen Verwertung 
von Holz. Im Mittelpunkt stehen neben den ökologischen Zusammenhängen ökonomische und politische 
Aspekte sowie angewandte Fragen von Naturschutz, Nutzungstechniken und betrieblichen Steuerungen, 
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wobei dem vermittelten Leitbild der Nachhaltigkeit im Umgang mit Wäldern und anderen naturnahen 
Landschaften besondere Bedeutung zukommt. Im Rahmen des Masterstudiengangs besteht die Möglich-
keit einer individuellen Schwerpunktbildung in einer der vier Profillinien Waldwirtschaft, Landnutzung und 
Naturschutz, Wildlife, Vegetation and Biodiversity und Forest Ecology and Management. Der erfolgreiche 
Abschluss des Masterstudiums qualifiziert sowohl für eine Tätigkeit im Bereich von Wissenschaft und 
Forschung als auch für Führungspositionen in Betrieben der Forst- und Holzwirtschaft, in der öffentlichen 
Verwaltung sowie in nationalen und internationalen Organisationen mit wald- und umweltrelevantem Auf-
gabenbereich. 

 

§ 2 Studienbeginn und Studienumfang  

(1) Das Studium im Masterstudiengang Forstwissenschaften/Forest Sciences kann zum Wintersemester 
und zum Sommersemester begonnen werden. 

(2) Der Masterstudiengang Forstwissenschaften/Forest Sciences hat einen Leistungsumfang von 
120 ECTS-Punkten.  

 

§ 3 Sprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Masterstudiengang Forstwissenschaften/Forest Sciences 
werden in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. Werden auch die Wahlpflichtmo-
dule in der betreffenden Sprache belegt, ist gewährleistet, dass der Masterstudiengang Forstwissen-
schaften/Forest Sciences sowohl vollständig in deutscher als auch vollständig in englischer Sprache ab-
solviert werden kann.  

(2) Die Belegung der entweder in deutscher oder englischer Sprache angebotenen Module setzt den 
Nachweis entsprechender Deutsch- beziehungsweise Englischkenntnisse voraus, die jeweils mindestens 
dem Niveau B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen müssen. 

 

§ 4 Studieninhalte 

(1) Der Masterstudiengang Forstwissenschaften/Forest Sciences gliedert sich in den Kernbereich, den 
Schwerpunktbereich und den Wahlpflichtbereich. Die in den einzelnen Bereichen belegbaren Module und 
die zugehörigen Lehrveranstaltungen sind im jeweils geltenden Modulhandbuch aufgeführt und näher 
beschrieben.  

(2) Im Kernbereich sind entweder alle in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Module der Reihe A 
(Module mit Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache) oder der Reihe B (Module mit Lehrveranstaltun-
gen in englischer Sprache) mit einem Leistungsumfang von insgesamt jeweils 25 ECTS-Punkten zu ab-
solvieren. Auf Antrag kann der Fachprüfungsausschuss die Ersetzung von höchstens zwei Modulen der 
gewählten Reihe durch Module der jeweils anderen Reihe gestatten.  

Modul Art SWS 
ECTS-
Punkte P/WP Semester 

Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Reihe A (deutschsprachig) 25 ECTS-Punkte 

Forstwissenschaftliches  
Eingangsprojekt 

V+Ü+S 4 5 WP 1 oder 2 SL 

Analyse der Waldpolitik V+Ü+S 4 5 WP 1 oder 2 PL: schriftlich/mündlich 

Waldwachstum und  
Inventuren 

V+Ü+S 4 5 WP 1 oder 2 PL: schriftlich/mündlich 

Waldbau und Waldschutz V+Ü+S 4 5 WP 1 oder 2 PL: schriftlich/mündlich 

Standortanalyse V+Ü 4 5 WP 1 oder 2 PL: schriftlich/mündlich 

Reihe B (englischsprachig) 25 ECTS-Punkte 

Global Environmental  
Changes 

V 4 5 WP 1 oder 2 PL: schriftlich/mündlich 

Research Skills V+Ü+S 4 5 WP 1 oder 2 SL 
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Human-Environment  
Interactions 

V+Ü+S 
4 5 WP 1 oder 2 PL: schriftlich/mündlich 

Spatial Information Systems  V+Ü+S 4 5 WP 1 oder 2 PL: schriftlich/mündlich 

Ecosystem Management V+Ü 4 5 WP 1 oder 2 PL: schriftlich/mündlich 

Abkürzungen in der Tabelle: 
Art = Art der Veranstaltung; SWS = vorgesehene Semesterwochenstundenzahl; Semester = empfohlenes 
Fachsemester; P = Pflicht; WP = Wahlpflicht; SL = Studienleistung; PL = Prüfungsleistung; V = Vorle-
sung; Ü = Übung; S = Seminar 

(3) Im Schwerpunktbereich ist eine der vier Profillinien Waldwirtschaft, Wildlife, Vegetation and Biodiver-
sity, Forest Ecology and Management sowie Landnutzung und Naturschutz zu wählen. Die gewählte Pro-
fillinie ist grundsätzlich die im Zulassungsverfahren bestimmte Profillinie. Der Fachprüfungsausschuss 
kann auf Antrag einen einmaligen Wechsel der Profillinie zulassen, unter der Voraussetzung, dass in der 
gewünschten Profillinie genügend Studienplätze zur Verfügung stehen. In der gewählten Profillinie sind 
im ersten bis dritten Fachsemester insgesamt sechs Module mit einem Leistungsumfang von jeweils 
5 ECTS-Punkten (4 Semesterwochenstunden) zu absolvieren. In jedem Modul ist eine schriftliche 
und/oder mündliche Prüfungsleistung zu erbringen. Der Fachprüfungsausschuss kann auf Antrag die 
Ersetzung von höchstens zwei Modulen der gewählten Profillinie durch Module der drei anderen Profilli-
nien gestatten.  

(4) Im Wahlpflichtbereich sind im zweiten und dritten Fachsemester insgesamt 25 ECTS-Punkte durch 
die erfolgreiche Absolvierung von fünf Wahlpflichtmodulen aus dem Lehrangebot der Fakultät für Forst- 
und Umweltwissenschaften zu erwerben. Diese im jeweils geltenden Modulhandbuch entsprechend aus-
gewiesenen Wahlpflichtmodule werden insbesondere zu den Themenfeldern naturale Produktion und 
Nutzung, Ökologie, Hydrologie, Geographie, Naturschutz, erneuerbare Energien, Biomaterialien, Life-
Cycle-Analysis, sozioökonomische Aspekte sowie methodische Grundlagen der Forst- und Umweltwis-
senschaften angeboten. Jedes Wahlpflichtmodul hat einen Leistungsumfang von 5 ECTS-Punkten 
(4 Semesterwochenstunden) und wird mit einer schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungsleistung ab-
geschlossen. Bis zu 10 ECTS-Punkte können stattdessen auch durch die Belegung geeigneter Lehrver-
anstaltungen aus Studiengängen anderer Fakultäten abgedeckt werden. Über die Eignung der Lehrver-
anstaltungen entscheidet der Fachprüfungsausschuss; Art und Umfang der zu erbringenden Studien- und 
Prüfungsleistungen werden von derjenigen Fakultät festgelegt, welche die Lehrveranstaltungen anbietet.  

 

§ 5 Berufspraktikum 

(1) Im Masterstudiengang Forstwissenschaften/Forest Sciences ist als Studienleistung eine berufsprak-
tische Tätigkeit (Berufspraktikum) bei einer geeigneten öffentlichen oder privaten Einrichtung zu absolvie-
ren. Das Berufspraktikum, das einen Einblick in mögliche Berufsfelder für Absolventen/Absolventinnen 
des Studiengangs bieten soll, hat einen Leistungsumfang von 10 ECTS-Punkten und einen zeitlichen 
Umfang von mindestens sieben Wochen (275 Arbeitsstunden) und ist in der Regel in der vorlesungsfrei-
en Zeiten zwischen dem zweiten und dritten Fachsemester zu absolvieren. Es kann in Deutschland oder 
im Ausland entweder zusammenhängend oder aufgeteilt auf zwei jeweils mindestens dreiwöchige Pra-
xisphasen abgeleistet werden.  

(2) Vor der Ableistung des Berufspraktikums hat der/die Studierende hierfür die Genehmigung des 
Fachprüfungsausschusses einzuholen. Voraussetzung für den Erwerb von ECTS-Punkten im Rahmen 
eines Berufspraktikums ist, dass der/die Studierende durch eine entsprechende Bescheinigung der Ein-
richtung nachweist, praktische Tätigkeiten im vorgesehenen zeitlichen Umfang abgeleistet zu haben. Die 
Einzelheiten zur Durchführung des Berufspraktikums regelt der Fachprüfungsausschuss; er kann die 
Genehmigung von Berufspraktika auf die Fachstudienberatung übertragen.  

(3) Von der Ableistung des Berufspraktikums kann auf Antrag befreit werden, wer im Rahmen eines 
Hochschulstudiums oder einer Berufsausbildung oder Berufsausübung praktische Tätigkeiten im Sinne 
von Absatz 1 bereits absolviert hat. Über die Anerkennung gleichwertiger praktischer Tätigkeiten ent-
scheidet der Fachprüfungsausschuss. 

 

§ 6 Studienleistungen 

Studienleistungen können beispielsweise in der regelmäßigen Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, in 
Klausuren oder Übungsaufgaben bestehen. Art und Umfang der Studienleistungen sind im jeweils gel-
tenden Modulhandbuch festgelegt und werden den Studierenden zu Beginn der zum jeweiligen Modul 
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gehörenden Lehrveranstaltungen bekanntgegeben. In Modulen, die nicht aus dem Lehrangebot der Fa-
kultät für Forst- und Umweltwissenschaften stammen, können auch Studienleistungen gefordert werden, 
deren erfolgreiche Absolvierung Voraussetzung für die Zulassung zu einer Modulprüfung ist. 

 

§ 7 Studienbegleitende Prüfungsleistungen 

(1) Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel Klausuren (schriftliche Aufsichtsarbeiten), Testate, 
Hausarbeiten oder Protokolle. Mündliche Prüfungsleistungen sind Referate oder mündliche Prüfungen 
(Prüfungsgespräche). Art und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind im jeweils gel-
tenden Modulhandbuch festgelegt und werden den Studierenden zu Beginn der zum jeweiligen Modul 
gehörenden Lehrveranstaltungen bekanntgegeben. 

(2) Klausuren haben eine maximale Dauer von 30 Minuten pro ECTS-Punkt. Sie können ganz oder teil-
weise auch aus Aufgaben nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-Choice-Aufgaben) bestehen; hierfür 
gelten die Regelungen des § 17a dieser Prüfungsordnung.  

(3) Mündliche Prüfungen haben eine maximale Dauer von zehn Minuten pro ECTS-Punkt. 

 

§ 8 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen  

(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden 
oder als nicht bestanden gelten, können einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können höchstens 
zwei nicht bestandene Prüfungsleistungen ein zweites Mal wiederholt werden.  

(2) Die zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungsleistung setzt in der Regel eine erneute 
Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. Die zweite Wiederholungsprüfung muss zum 
nächstmöglichen Prüfungstermin nach der ersten Wiederholungsprüfung stattfinden. § 24 Absatz 3 und 4 
dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend.  

(3) Besteht in dem auf die nicht bestandene Prüfung folgenden Semester keine Möglichkeit zur Wieder-
holung der Prüfung, so kann abweichend von § 24 Absatz 2 Satz 1 dieser Prüfungsordnung die Wieder-
holungsprüfung auch noch im übernächsten Semester abgelegt werden. 

(4) In begründeten Fällen kann bei der Wiederholungsprüfung die Art der zu erbringenden Prüfungslei-
stung von der in diesen fachspezifischen Bestimmungen festgelegten Prüfungsart abweichen. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die fachlichen Anforderungen der Prüfungsleistung gewahrt werden. Die Art der in 
der Wiederholungsprüfung zu erbringenden Prüfungsleistung wird dem/der Studierenden in diesem Fall 
spätestens mit der Bekanntgabe des Wiederholungstermins mitgeteilt. 

(5) Eine Wiederholung bestandener Prüfungsleistungen zum Zwecke der Notenverbesserung ist ausge-
schlossen.  

 

§ 9 Verwandte Fächer gemäß § 15 Absatz 2 der Prüfungsordnung 

(1) Verwandte Fächer gemäß § 15 Absatz 2 dieser Prüfungsordnung sind forstwissenschaftliche, forst-
wirtschaftliche und umweltwissenschaftliche Studienfächer.  

(2) Abweichend von § 15 Absatz 3 Satz 3 dieser Prüfungsordnung kann der Fachprüfungsausschuss 
auch Studierende zu den studienbegleitenden Prüfungen zulassen, die ihren Prüfungsanspruch in einem 
verwandten Fach aufgrund einer endgültig nicht bestandenen Fach- oder Teilprüfung verloren haben, die 
außerhalb der Prüfungsgebiete dieses Studiengangs liegt.  

 

§ 10  Zulassung zur Masterarbeit 

Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer im Masterstudiengang Forstwissenschaften/Forest 
Sciences mindestens im dritten Fachsemester eingeschrieben ist und Module mit einem Leistungsum-
fang von mindestens 60 ECTS-Punkten erfolgreich absolviert hat.  

 

§ 11  Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten anzufertigen und hat einen Lei-
stungsumfang von 30 ECTS-Punkten.  
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(2) In Konkretisierung der Regelung in § 20 Absatz 9 dieser Prüfungsordnung wird festgelegt, dass ei-
ner/eine der beiden Prüfer/Prüferinnen hauptberuflich an der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaf-
ten der Albert-Ludwigs-Universität tätig sein muss. 

(3) Abweichend von § 20 Absatz 10 Satz 1 dieser Prüfungsordnung ist die Masterarbeit in deutscher 
oder in englischer Sprache abzufassen.  

(4) Mit vorheriger Genehmigung des Fachprüfungssausschusses kann die Masterarbeit auch in Form 
einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der durch die Angabe von Seitenzahlen, Abschnitten oder ande-
ren objektiven Kriterien gekennzeichnete individuelle Beitrag des/der Studierenden muss in jedem Fall 
klar abgrenzbar, bewertbar und benotbar sein. 

(5) Die Masterarbeit ist in gebundener maschinenschriftlicher Form oder auf Antrag in anderer Form in 
dreifacher Ausfertigung sowie zusätzlich in elektronischer Form auf einem gängigen Datenträgersystem 
(beispielsweise CD oder DVD) beim Prüfungsamt einzureichen. Bei empirischen Arbeiten kann darüber 
hinaus auch die Abgabe der verwendeten Programmcodes und Daten sowie der empirischen Ergebnisse 
verlangt werden.  

 

§ 12  Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als der nach ECTS-Punkten einfach gewichtete 
Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Note der Masterarbeit und der Modulnoten.  

(2) Lauten alle Modulnoten und die Note der Masterarbeit „sehr gut“ – 1,3 oder besser –, so wird das 
Prädikat „mit Auszeichnung“ vergeben. 

 

§ 13  Fachprüfungsausschuss 

(1) Für die Masterstudiengänge der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften wird gemäß § 9 die-
ser Prüfungsordnung ein gemeinsamer Fachprüfungsausschuss gebildet. Der Fachprüfungsausschuss 
kann in widerruflicher Weise die Erledigung bestimmter Aufgaben auf den Vorsitzenden/die Vorsitzende 
oder dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Wi-
dersprüche. 

(2) In der Regel übernimmt der Studiendekan/die Studiendekanin der Fakultät für Forst- und Umweltwis-
senschaften für die Dauer seiner/ihrer Amtszeit zugleich den Vorsitz des Fachprüfungsausschusses. Sind 
weitere Studiendekane/Studiendekaninnen gewählt, ist in der Regel ein Studiendekan/eine Studiendeka-
nin als Vorsitzender/Vorsitzende und einer/eine als Stellvertreter/Stellvertreterin zu wählen.“ 

 

14. In Anlage B werden die fachspezifischen Bestimmungen für den Studiengang Master of Science 
Informatik wie folgt geändert: 

a) In § 4 Absatz 1 wird in der Tabelle im Abschnitt „Masterprojekt“ in der Zeile „Projekt oder Studienar-
beit“ in der Spalte „Semester“ die Angabe „4“ durch die Angabe „3“ ersetzt. 

b) In § 4 wird die Absatzbezeichnung des letzten Absatzes von „(6)“ in „(7)“ geändert. 

c) In § 10 Absatz 2 wird die Angabe „§ 10 Absatz 2 Satz 1“ durch die Angabe „§ 10 Absatz 1 Satz 2“ 
ersetzt. 

d) In § 4 Absatz 6 Satz 3, 4 und 5, § 8 Absatz 2 und § 10 Absatz 3 Satz 1 wird jeweils das Wort „Prü-
fungsausschuss“ durch das Wort „Fachprüfungsausschuss“ ersetzt. 

 

15. In Anlage B werden die fachspezifischen Bestimmungen für den Studiengang Master of Science 
Molekulare Medizin wie folgt geändert: 

In § 11 Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe „§ 10 Absatz 9 Satz 1“ durch die Angabe „§ 20 Absatz 9 
Satz 1“ und die Angabe „§ 10 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 10 Absatz 1 Satz 3“ ersetzt. 

 

16. In Anlage B werden die fachspezifischen Bestimmungen für den Studiengang Master of Science 
Physik wie folgt geändert: 

In § 11 Absatz 2 wird die Angabe „§ 10 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 10 Absatz 1 Satz 2“ ersetzt. 



 - 173 - 
 
 

17. In Anlage B werden nach den fachspezifischen Bestimmungen für den Studiengang Master of 
Science Renewable Energy Management die fachspezifischen Bestimmungen für den Studiengang 
Master of Science Umweltwissenschaften/Environmental Sciences eingefügt: 

 

„Umweltwissenschaften/Environmental Sciences 

 

§ 1 Profil des Studiengangs 

(1) Der Masterstudiengang Umweltwissenschaften/Environmental Sciences ist forschungsorientiert und 
konsekutiv.  

(2) Der Masterstudiengang Umweltwissenschaften/Environmental Sciences vermittelt eine vertiefte Aus-
bildung im Bereich der Umweltwissenschaften. Das Spektrum reicht von grundlegenden ökosystemaren 
Zusammenhängen über aktuelle Fragen ökologischer Veränderungen bis hin zu technischen und sozio-
ökonomischen Strategien zur Erhaltung, Adaptation und Wiederherstellung einer intakten Umwelt. Dabei 
kommt dem hier vermittelten Leitbild der Nachhaltigkeit im Umgang mit Umwelt und natürlichen Ressour-
cen eine besondere Bedeutung zu. Im Rahmen des Masterstudiengangs besteht die Möglichkeit der indi-
viduellen Schwerpunktbildung in einer der fünf Profillinien Landnutzung und Naturschutz, Umweltmodel-
lierung und Geographische Informationssysteme, Ökologie des Klimawandels, Biomaterials and Bioener-
gy und Wildlife, Vegetation and Biodiversity. Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums qualifiziert 
sowohl für eine Tätigkeit im Bereich von Wissenschaft und Forschung als auch für Führungspositionen in 
der Industrie, in der öffentlichen Verwaltung sowie in nationalen und internationalen Organisationen mit 
umweltrelevanten Aufgaben. 

 

§ 2 Studienbeginn und Studienumfang  

(1) Der Masterstudiengang Umweltwissenschaften/Environmental Sciences kann nur zum Winterseme-
ster begonnen werden. 

(2) Der Masterstudiengang Umweltwissenschaften/Environmental Sciences hat einen Leistungsumfang 
von 120 ECTS-Punkten.  

 

§ 3 Sprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Masterstudiengang Umweltwissenschaf-
ten/Environmental Sciences werden in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. Wer-
den auch die Wahlpflichtmodule in der betreffenden Sprache belegt, ist gewährleistet, dass der Master-
studiengang Umweltwissenschaften/Environmental Sciences sowohl vollständig in deutscher als auch 
vollständig in englischer Sprache absolviert werden kann.  

(2) Die Belegung der entweder in deutscher oder englischer Sprache angebotenen Module setzt den 
Nachweis entsprechender Deutsch- beziehungsweise Englischkenntnisse voraus, die jeweils mindestens 
dem Niveau B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen müssen. 

 

§ 4 Studieninhalte 

(1) Der Masterstudiengang Umweltwissenschaften/Environmental Sciences gliedert sich in den Kernbe-
reich, den Schwerpunktbereich und den Wahlpflichtbereich. Die in den einzelnen Bereichen belegbaren 
Module und die zugehörigen Lehrveranstaltungen sind im jeweils geltenden Modulhandbuch aufgeführt 
und näher beschrieben.  

(2) Im Kernbereich sind entweder alle in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Module der Reihe A 
(Module mit Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache) oder der Reihe B (Module mit Lehrveranstaltun-
gen in englischer Sprache) mit einem Leistungsumfang von insgesamt jeweils 25 ECTS-Punkten zu ab-
solvieren. Auf Antrag kann der Fachprüfungsausschuss die Ersetzung von höchstens zwei Modulen der 
gewählten Reihe durch Module der jeweils anderen Reihe gestatten.  
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Modul Art SWS 
ECTS-
Punkte P/WP Semester 

Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Reihe A (deutschsprachig) 25 ECTS-Punkte 

Umweltwissenschaftliches 
Eingangsprojekt 

V+Ü+S 4 5 WP 1 SL 

Ökologisches Energie- und 
Stoffstrom-Management 

V+Ü+S 
4 5 WP 1 PL: schriftlich/mündlich 

Umweltpolitik V 4 5 WP 1 PL: schriftlich/mündlich 

Freilandökologie V+Ü 4 5 WP 2 PL: schriftlich/mündlich 

Umweltökonomie V+Ü+S 4 5 WP 2 PL: schriftlich/mündlich 

Reihe B (englischsprachig) 25 ECTS-Punkte 

Global Environmental  
Changes 

V 4 5 WP 1 PL: schriftlich/mündlich 

Research Skills V+Ü+S 4 5 WP 1 SL 

Human-Environment  
Interactions 

V+Ü+S 
4 5 WP 1 PL: schriftlich/mündlich 

Spatial Information Systems V+Ü+S 4 5 WP 2 PL: schriftlich/mündlich 

Ecosystem Management V+Ü 4 5 WP 2 PL: schriftlich/mündlich 

Abkürzungen in der Tabelle: 
Art = Art der Veranstaltung; SWS = vorgesehene Semesterwochenstundenzahl; Semester = empfohlenes 
Fachsemester; P = Pflicht; WP = Wahlpflicht; SL = Studienleistung; PL = Prüfungsleistung; V = Vorle-
sung; Ü = Übung; S = Seminar 

(3) Im Schwerpunktbereich ist eine der fünf Profillinien Landnutzung und Naturschutz, Umweltmodellie-
rung und Geographische Informationssysteme, Ökologie des Klimawandels, Biomaterials and Bioenergy 
sowie Wildlife, Vegetation and Biodiversity zu wählen. Die gewählte Profillinie ist grundsätzlich die im 
Zulassungsverfahren bestimmte Profillinie. Der Fachprüfungsausschuss kann auf Antrag einen einmali-
gen Wechsel der Profillinie zulassen, unter der Voraussetzung, dass in der gewünschten Profillinie genü-
gend Studienplätze zur Verfügung stehen. In der gewählten Profillinie sind im ersten bis dritten Fachse-
mester insgesamt sechs Module mit einem Leistungsumfang von jeweils 5 ECTS-Punkten 
(4 Semesterwochenstunden) zu absolvieren. In jedem Modul ist eine schriftliche und/oder mündliche 
Prüfungsleistung zu erbringen. Der Fachprüfungsausschuss kann auf Antrag die Ersetzung von höch-
stens zwei Modulen der gewählten Profillinie durch Module der drei anderen Profillinien gestatten.  

(4) Im Wahlpflichtbereich sind im zweiten und dritten Fachsemester insgesamt 25 ECTS-Punkte durch 
die erfolgreiche Absolvierung von fünf Wahlpflichtmodulen aus dem Lehrangebot der Fakultät für Forst- 
und Umweltwissenschaften zu erwerben. Diese im jeweils geltenden Modulhandbuch entsprechend aus-
gewiesenen Wahlpflichtmodule werden insbesondere zu den Themenfeldern naturale Produktion und 
Nutzung, Ökologie, Hydrologie, Geographie, Naturschutz, erneuerbare Energien, Biomaterialien, Life-
Cycle-Analysis, sozioökonomische Aspekte sowie methodische Grundlagen der Forst- und Umweltwis-
senschaften angeboten. Jedes Wahlpflichtmodul hat einen Leistungsumfang von 5 ECTS-Punkten 
(4 Semesterwochenstunden) und wird mit einer schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungsleistung ab-
geschlossen. Bis zu 10 ECTS-Punkte können stattdessen auch durch die Belegung geeigneter Lehrver-
anstaltungen aus Studiengängen anderer Fakultäten abgedeckt werden. Über die Eignung der Lehrver-
anstaltungen entscheidet der Fachprüfungsausschuss; Art und Umfang der zu erbringenden Studien- und 
Prüfungsleistungen werden von derjenigen Fakultät festgelegt, welche die Lehrveranstaltungen anbietet.  

 

§ 5 Berufspraktikum 

(1) Im Masterstudiengang Umweltwissenschaften/Environmental Sciences ist als Studienleistung eine 
berufspraktische Tätigkeit (Berufspraktikum) bei einer geeigneten öffentlichen oder privaten Einrichtung 
zu absolvieren. Das Berufspraktikum, das einen Einblick in mögliche Berufsfelder für Absolven-
ten/Absolventinnen des Studiengangs bieten soll, hat einen Leistungsumfang von 10 ECTS-Punkten und 
einen zeitlichen Umfang von mindestens sieben Wochen (275 Arbeitsstunden) und ist in der Regel in der 
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vorlesungsfreien Zeiten zwischen dem zweiten und dritten Fachsemester zu absolvieren. Es kann in 
Deutschland oder im Ausland entweder zusammenhängend oder aufgeteilt auf zwei jeweils mindestens 
dreiwöchige Praxisphasen abgeleistet werden.  

(2) Vor der Ableistung des Berufspraktikums hat der/die Studierende hierfür die Genehmigung des 
Fachprüfungsausschusses einzuholen. Voraussetzung für den Erwerb von ECTS-Punkten im Rahmen 
eines Berufspraktikums ist, dass der/die Studierende durch eine entsprechende Bescheinigung der Ein-
richtung nachweist, praktische Tätigkeiten im vorgesehenen zeitlichen Umfang abgeleistet zu haben. Die 
Einzelheiten zur Durchführung des Berufspraktikums regelt der Fachprüfungsausschuss; er kann die 
Genehmigung von Berufspraktika auf die Fachstudienberatung übertragen. 

(3) Von der Ableistung des Berufspraktikums kann auf Antrag befreit werden, wer im Rahmen eines 
Hochschulstudiums oder einer Berufsausbildung oder Berufsausübung praktische Tätigkeiten im Sinne 
von Absatz 1 bereits absolviert hat. Über die Anerkennung gleichwertiger praktischer Tätigkeiten ent-
scheidet der Fachprüfungsausschuss. 

 

§ 6 Studienleistungen 

Studienleistungen können beispielsweise in der regelmäßigen Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, in 
Klausuren oder Übungsaufgaben bestehen. Art und Umfang der Studienleistungen sind im jeweils gel-
tenden Modulhandbuch festgelegt und werden den Studierenden zu Beginn der zum jeweiligen Modul 
gehörenden Lehrveranstaltungen bekanntgegeben. In Modulen, die nicht aus dem Lehrangebot der Fa-
kultät für Forst- und Umweltwissenschaften stammen, können auch Studienleistungen gefordert werden, 
deren erfolgreiche Absolvierung Voraussetzung für die Zulassung zu einer Modulprüfung ist. 

 

§ 7 Studienbegleitende Prüfungsleistungen 

(1) Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel Klausuren (schriftliche Aufsichtsarbeiten), Testate, 
Hausarbeiten oder Protokolle. Mündliche Prüfungsleistungen sind Referate oder mündliche Prüfungen 
(Prüfungsgespräche). Art und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind im jeweils gel-
tenden Modulhandbuch festgelegt und werden den Studierenden zu Beginn der zum jeweiligen Modul 
gehörenden Lehrveranstaltungen bekanntgegeben. 

(2) Klausuren haben eine maximale Dauer von 30 Minuten pro ECTS-Punkt. Sie können ganz oder teil-
weise auch aus Aufgaben nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-Choice-Aufgaben) bestehen; hierfür 
gelten die Regelungen des § 17a dieser Prüfungsordnung.  

(3) Mündliche Prüfungen haben eine maximale Dauer von zehn Minuten pro ECTS-Punkt. 

 

§ 8 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen  

(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden 
oder als nicht bestanden gelten, können einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können höchstens 
zwei nicht bestandene Prüfungsleistungen ein zweites Mal wiederholt werden.  

(2) Die zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungsleistung setzt in der Regel eine erneute 
Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. Die zweite Wiederholungsprüfung muss zum 
nächstmöglichen Prüfungstermin nach der ersten Wiederholungsprüfung stattfinden. § 24 Absatz 3 und 4 
dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend.  

(3) Besteht in dem auf die nicht bestandene Prüfung folgenden Semester keine Möglichkeit zur Wieder-
holung der Prüfung, so kann abweichend von § 24 Absatz 2 Satz 1 dieser Prüfungsordnung die Wieder-
holungsprüfung auch noch im übernächsten Semester abgelegt werden. 

(4) In begründeten Fällen kann bei der Wiederholungsprüfung die Art der zu erbringenden Prüfungslei-
stung von der in diesen fachspezifischen Bestimmungen festgelegten Prüfungsart abweichen. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die fachlichen Anforderungen der Prüfungsleistung gewahrt werden. Die Art der in 
der Wiederholungsprüfung zu erbringenden Prüfungsleistung wird dem/der Studierenden in diesem Fall 
spätestens mit der Bekanntgabe des Wiederholungstermins mitgeteilt. 

(5) Eine Wiederholung bestandener Prüfungsleistungen zum Zwecke der Notenverbesserung ist ausge-
schlossen.  
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§ 9 Verwandte Fächer gemäß § 15 Absatz 2 der Prüfungsordnung 

(1) Verwandte Fächer gemäß § 15 Absatz 2 dieser Prüfungsordnung sind umweltwissenschaftliche, 
forstwissenschaftliche und forstwirtschaftliche Studienfächer.  

(2) Abweichend von § 15 Absatz 3 Satz 3 dieser Prüfungsordnung kann der Fachprüfungsausschuss 
auch Studierende zu den studienbegleitenden Prüfungen zulassen, die ihren Prüfungsanspruch in einem 
verwandten Fach aufgrund einer endgültig nicht bestandenen Fach- oder Teilprüfung verloren haben, die 
außerhalb der Prüfungsgebiete dieses Studiengangs liegt.  

 

§ 10  Zulassung zur Masterarbeit 

Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer im Masterstudiengang Umweltwissenschaf-
ten/Environmental Sciences mindestens im dritten Fachsemester eingeschrieben ist und Module mit ei-
nem Leistungsumfang von mindestens 70 ECTS-Punkten erfolgreich absolviert hat.  

 

§ 11  Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten anzufertigen und hat einen Lei-
stungsumfang von 30 ECTS-Punkten.  

(2) In Konkretisierung der Regelung in § 20 Absatz 9 dieser Prüfungsordnung wird festgelegt, dass ei-
ner/eine der beiden Prüfer/Prüferinnen hauptberuflich an der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaf-
ten der Albert-Ludwigs-Universität tätig sein muss. 

(3) Abweichend von § 20 Absatz 10 Satz 1 dieser Prüfungsordnung ist die Masterarbeit in deutscher 
oder in englischer Sprache abzufassen.  

(4) Mit vorheriger Genehmigung des Fachprüfungssausschusses kann die Masterarbeit auch in Form 
einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der durch die Angabe von Seitenzahlen, Abschnitten oder ande-
ren objektiven Kriterien gekennzeichnete individuelle Beitrag des/der Studierenden muss in jedem Fall 
klar abgrenzbar, bewertbar und benotbar sein. 

(5) Die Masterarbeit ist in gebundener maschinenschriftlicher Form oder auf Antrag in anderer Form in 
dreifacher Ausfertigung sowie zusätzlich in elektronischer Form auf einem gängigen Datenträgersystem 
(beispielsweise CD oder DVD) beim Prüfungsamt einzureichen. Bei empirischen Arbeiten kann darüber 
hinaus auch die Abgabe der verwendeten Programmcodes und Daten sowie der empirischen Ergebnisse 
verlangt werden.  

 

§ 12  Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als der nach ECTS-Punkten einfach gewichtete 
Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Note der Masterarbeit und der Modulnoten.  

(2) Lauten alle Modulnoten und die Note der Masterarbeit „sehr gut“ – 1,3 oder besser –, so wird das 
Prädikat „mit Auszeichnung“ vergeben. 

 

§ 13  Fachprüfungsausschuss 

(1) Für die Masterstudiengänge der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften wird gemäß § 9 die-
ser Prüfungsordnung ein gemeinsamer Fachprüfungsausschuss gebildet. Der Fachprüfungsausschuss 
kann in widerruflicher Weise die Erledigung bestimmter Aufgaben auf den Vorsitzenden/die Vorsitzende 
oder dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Wi-
dersprüche. 

(2) In der Regel übernimmt der Studiendekan/die Studiendekanin der Fakultät für Forst- und Umweltwis-
senschaften für die Dauer seiner/ihrer Amtszeit zugleich den Vorsitz des Fachprüfungsausschusses. Sind 
weitere Studiendekane/Studiendekaninnen gewählt, ist in der Regel ein Studiendekan/eine Studiendeka-
nin als Vorsitzender/Vorsitzende und einer/eine als Stellvertreter/Stellvertreterin zu wählen.“ 
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18. In Anlage B werden die fachspezifischen Bestimmungen für den Studiengang Master of Science 

Volkswirtschaftslehre wie folgt geändert: 

In § 2 Absatz 3 Satz 2, § 7 Absatz 2 Satz 2, § 9 Absatz 2 Satz 1, § 10 Satz 2 und § 11 Absatz 2 
Satz 2 wird jeweils das Wort „Prüfungsausschuss“ durch das Wort „Fachprüfungsausschuss“ ersetzt. 

 

Artikel 2 Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 1. April 2012 in Kraft.  

 

 

Freiburg, den 15. Mai 2012 

 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer 
Rektor 

 
 


